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Grenzausgleich, zu fl ankieren. Um die Erfolgschancen 
einer solchen Verbindung von Handels- und Klimapolitik 
ökonomisch bewerten zu können, ist den Fragen nachzu-
gehen, welche Klimawirkungen vom grenzüberschreiten-
den Handel ausgehen und wie mögliche Steuerungsin-
strumente wirken.

Gegensätzliche Wirkungskanäle

Aus der ökonomischen Theorie kann zunächst keine ein-
deutige Wirkung von Handelsliberalisierung auf die glo-
bale Emission von Treibhausgasen abgeleitet werden. 
Grundsätzlich werden drei Arten von teilweise gegensätz-
lichen Wirkungskanälen unterschieden: Skalen-, Kompo-
sitions- und Technologieeffekte (Charnovitz, 2010). Der 
Skaleneffekt äußert sich kurzfristig darin, dass zusätz-
liches Absatzpotenzial im Ausland unmittelbar eine ver-
besserte Auslastung heimischer Produktionsressourcen 
ermöglicht. Mittelfristig ergeben sich zusätzliche Wachs-
tumspotenziale aus vermehrter Kapitalakkumulation und 
Produktivitätssteigerungen, wie sie empirisch als Effekt 
von Handelsöffnungen vielfach belegt sind (Wacziarg 
und Welch, 2008). Solch handelsinduziertes Wirtschafts-
wachstum würde isoliert betrachtet nicht nur eine Zunah-

Mit seiner Ankündigung einer radikalen Kehrtwende in 
der Klimapolitik hat US-Präsident Joe Biden bereits kurz 
nach Amtsantritt ein deutliches Zeichen gesetzt. Sein 
Konzept zum Erreichen des Langfristziels einer klimaneu-
tralen US-Wirtschaft sieht neben nationalen Maßnahmen 
eine neue Form von Klimadiplomatie vor, wozu explizit 
auch die Einbeziehung von Klimafragen in internationale 
Handelsabkommen zählen soll. Parallel dazu sind in der 
Europäischen Union Rufe laut geworden, die eigenen 
verschärften Anstrengungen im Klimaschutz in Zukunft 
durch handelspolitische Maßnahmen, konkret einen CO2-

Ende des vorherigen Zeitgesprächsartikels
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me der absoluten Emissionen in der Warenproduktion, 
sondern auch im internationalen Transport implizieren.

Der rein expansive Effekt des Handels kann aber durch 
Kompositions- und Technologieeffekte überlagert wer-
den. Wichtig ist dabei zum einen die Frage, wie sich im 
konkreten Fall eine Handelsöffnung auf die Spezialisierung 
einzelner Handelspartner auf mehr oder weniger emissi-
onsintensive Güter auswirkt. Bei unterschiedlich strengen 
nationalen Regulierungsregimes im Hinblick auf CO2-Emis-
sionen ist es wahrscheinlich, dass Länder mit schmutzi-
gerer Technologie ihren komparativen Kostenvorteil bei 
allgemein emissionsintensiveren Handelsgütern sehen 
und bei verbesserten Exportmöglichkeiten zusätzlich Res-
sourcen in deren Produktion verlagern. In der Konsequenz 
kann komparative Spezialisierung zu einer klimapolitisch 
nachteiligen räumlichen Verteilung der internationalen Pro-
duktion dieser Güter führen, die durch eine räumlich umge-
kehrte Verschiebung bei klimaneutraleren Produkten nicht 
kompensiert wird. Die länderübergreifenden Treibhaus-
gasemissionen würden so insgesamt steigen und dabei 
zugleich vermehrt in Länder mit unterentwickelter Vermei-
dungstechnologie verlagert. Technologiebedingte Unter-
schiede in der Emissionsintensität zwischen ärmeren und 
reicheren Industrieländern könnten sich so im Zuge einer 
Handelsausweitung noch verstärken.

Zum anderen besteht die Hoffnung, dass vom Handel um-
weltpolitisch positive Effekte auf Produktionstechnologien 
ausgehen. Technologieseitig kann Handelsintegration am 
ehesten dann ökologische Entwicklungssprünge initiieren, 
wenn sie sich nicht auf eine Zunahme im grenzüberschrei-
tenden Warenaustausch beschränkt, sondern auch Zu-
gang zu vorhandenem Wissenskapital hinsichtlich nach-
haltiger Produkte und Technologien schafft. Dies kann die 
Form von direkten Technologiepartnerschaften oder auch 
lediglich von Learning by Importing annehmen. Im güns-
tigeren Fall entsteht so ein Nachhaltigkeitswettbewerb 
zwischen Alternativtechnologien, der mittelfristig die Im-
plementierungskosten grüner Lösungen, gerade auch für 
ärmere Länder, senkt (Charnovitz, 2010). Im weniger güns-
tigen Fall kann ein solcher Wettbewerb allerdings auch zur 
globalen Verbreitung rein kostenseitig günstigerer, aber 
mit Umweltrisiken behafteter Technologien wie dem Hyd-
raulic Fracturing führen (Fisher et al., 2019). Entscheidend 
ist letztlich, aus welcher zur Verfügung stehenden Tech-
nologie ein Land die stärksten komparativen Vorteile im 
internationalen Wettbewerb ziehen kann.

Nettoeffekt des internationalen Handels

Auch empirisch ist der Nettoeffekt des internationalen 
Handels vor dem Hintergrund stark fragmentierter Wert-
schöpfungsketten nicht einfach zu bemessen. Die OECD 

ermittelt in ihrer auf Input-Output-Tabellen basierenden 
Schätzung für den Zeitraum 2005 bis 2015 einen Anstieg 
der weltweit jährlich mit Exportgütern verbundenen CO2-
Emissionen um 6,9 %. Das jährliche Volumen des interna-
tionalen Güterhandels in Wertgrößen ist im selben Zeit-
raum nach IWF-Daten allerdings um 55,8 % gestiegen. 
Absolut höhere Emissionen stehen also einem Rückgang 
der wertbezogenen Emissionsintensität gegenüber (vgl. 
Abbildung 1). Zugleich schlagen sich die in diesem Zeit-
raum beobachteten räumlichen Verschiebungen in den 
Handelsmustern auch in der regionalen Verteilung der 
Emissionen nieder. Sowohl bei Zuordnung nach Her-
kunftsquelle als auch nach Ziel ist der Anteil Chinas an 
den globalen Emissionen aus international gehandelten 
Gütern deutlich gestiegen (vgl. Abbildung 2).

Auch wenn sich hieraus keinerlei Kausalwirkungen ablei-
ten lassen, zeichnen diese Daten doch ein eher pessimis-
tisches Bild der Klimawirkung von internationalem Han-
del. Exportanteile haben sich in Länder mit (zumindest 
bislang) emissionsintensiverer Produktion verlagert. Ein 
allgemeiner Rückgang der Emissionsintensität der ge-
handelten Güter im Zeitverlauf kann dies zwar abmildern, 
ist klimapolitisch allein aber wenig tröstlich, da für die 
Klimawirkung die Entwicklung der absoluten Emissionen 
ausschlaggebend ist. Nationale Klimapolitik droht in ei-
nem solchen Umfeld zu verpuffen, da Anstrengungen zur 
Begrenzung von Treibhausgasemissionen auf nationa-
lem Gebiet durch ein Abfl ießen von Emissionsaktivität ins 
Ausland nicht nur zu einem gewissen Grad konterkariert 
werden (Carbon Leakage), sondern zugleich die Wett-
bewerbsposition der eigenen Unternehmen schwächen. 
Der Anreiz zur Umsetzung ehrgeiziger Klimaziele sinkt 
damit. Dies hat den Ruf nach handelspolitischen Korrek-

Abbildung 1
CO2-Emissionen aus international gehandelten Gütern

Quellen: OECD (2019); IWF (2020); eigene Berechnung.
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turmaßnahmen erzeugt, die die politisch anvisierte Inter-
nalisierung von Klimaexternalitäten auch auf Importgüter 
ausdehnen. Als unmittelbares Steuerungsinstrument 
bietet sich die Zollpolitik an. Das aktuell auf EU-Ebene 
verstärkt diskutierte Konzept eines CO2-Grenzausgleichs 
sieht die Verzollung von Importgütern in Abhängigkeit 
von ihrem CO2-Fußabdruck vor. So soll garantiert wer-
den, dass durch emissionsregulierende Maßnahmen 
belastete inländische Unternehmen keinen Kostennach-
teil gegenüber ausländischen Exporteuren erfahren und 
zugleich das Carbon Leakage vermieden werden. Die 
positiven Anreizwirkungen einer emissionsabhängigen 
Kostenbelastung auf Investitionen in grüne Technologien 
könnten sich so im Idealfall auf ausländische Produzie-
rende übertragen.

Wirkung von CO2-Zoll

In der Bewertung der klimapolitischen Wirksamkeit des 
CO2-Zolls zeigt sich die ökonomische Forschung uneins. 
Elliott et al. (2013) kommen in einer auf CGE-Modellierung 
(CGE: numerische allgemeine Gleichgewichtsanalyse)
basierenden Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die 
Einführung eines CO2-Zolls den globalen Emissionsef-
fekt von nationaler Klimapolitik in reichen Ländern deut-
lich verstärkt, und zwar umso stärker, je höher die CO2-
Besteuerung für inländische Unternehmen in diesen 
Ländern ausfällt. Larch und Wanner (2014) kommen auf 
Basis eines strukturellen Gravitationsmodells und für den 
Fall von generell an der Höhe von inländischer Emissi-
onsbesteuerung ausgerichteter CO2-Zölle dagegen zum 
Ergebnis, dass die globalen CO2-Emissionen infolge der 
Zollerhebung steigen würden. Ursächlich dafür sei die 
höhere relative Emissionsintensität der Importsektoren in 
Ländern mit stärkerer Emissionsbesteuerung: Die im Zu-
ge der Zolleinführung einsetzende Despezialisierung übt 
so einen aus Klimaschutzsicht nachteiligen Einfl uss auf 

die globale Ressourcenverwendung auf. Einig ist sich die 
Literatur hingegen, dass die Einführung eines solchen In-
struments mit erheblichen globalen Verteilungswirkungen 
einhergeht, die entwicklungsökonomisch zunächst ein-
mal kontraproduktiv sind: Ärmere Länder sind im Schnitt 
stärker betroffen, bedingt durch die höhere CO2-Intensität 
ihrer Industrieexporte. Die globalen Kosten der Emissi-
onsvermeidung sinken so nur begrenzt, da sie zu einem 
guten Teil lediglich auf ärmere Länder umgelegt werden 
(Böhringer et al., 2018).

Ob sich dennoch mittelbar ein positiver Effekt ergeben 
kann, hängt entscheidend von der politischen Reaktion 
der dem Zoll ausgesetzten Länder ab. Die Hoffnung ist, 
dass in der Folge Länder mit bislang schwach ausge-
prägter Emissionsregulierung verstärkt nationale Klima-
maßnahmen im Interesse der Zollvermeidung ergreifen. 
Böhringer et al. (2016) kommen auf spieltheoretischer 
Grundlage zu dem Ergebnis, dass dies im Beispiel Chi-
nas in der Tat der Fall sein könnte, sofern sich bei diesem 
Thema eine EU-USA-Koalition bilden würde. Begründet 
liegt dies in der starken Handelsvernetzung Chinas mit 
den zolleinführenden Ländern, die einen Wegfall von Ex-
porten als Wohlstandsquelle schmerzlich erscheinen las-
sen würden. Bei unabgestimmten Vorgehen ist allerdings 
auch das umgekehrte Szenario von zollpolitischen Ver-
geltungsmaßnahmen denkbar. Dies kann ebenso gut in 
einer Zollspirale enden, welche die ursprüngliche klima-
politische Zielsetzung aus den Augen verliert.

Rechtliche und praktische Fragen

Zudem bestehen Fragezeichen sowohl aus rechtlicher als 
auch aus praktischer Sicht. Rechtlich ist die Vereinbarkeit 
mit WTO-Statuten zumindest nicht offensichtlich. Dies gilt 
insbesondere für den Gleichbehandlungsgrundsatz von 
ausländischen und inländischen Unternehmen sowie das 

Quelle: OECD (2019).

Abbildung 2
Weltweite CO2-Emissionen aus Bruttoimporten und -exporten
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Most-Favored-Nation-Prinzip. Es dürfte entscheidend 
auf die konkrete Ausgestaltung ankommen. So darf die 
zollseitige Belastung nicht an der Herkunftsquelle festge-
macht werden, sondern muss auf konkreten Produktei-
genschaften basieren, für die bei in- und ausländischen 
Unternehmen zudem dieselben Kriterien herangezogen 
werden sollten (Moore, 2011). Die grundsätzliche Frage ist 
aber zunächst, ob CO2-Emissionen als Merkmal für eine 
differenzierte Behandlung herangezogen werden können. 
Und wenn ja, darf ein solches Differenzierungsmerkmal 
lediglich auf den Vergleich unterschiedlicher Produkte 
oder auch auf unterschiedliche Produktionsprozesse für 
ein- und dasselbe Produkt angewendet werden?

In praktischer Sicht stellt sich die Frage nach einer ge-
eigneten Bemessungsgrundlage. Die Quantifi zierung 
und Zuordnung von Treibhausgasemissionen stellt sich 
vor dem Hintergrund der heutigen internationalen Wert-
schöpfungsketten als äußerst komplex dar und damit 
als sichere Quelle für Streit. Dies gilt vor allem für die 
Frage, wie mit den Emissionen aus der Produktion von 
Vorleistungen umzugehen ist. Eine gängige Empfehlung 
lautet daher, sich bei der Zollerhebung zunächst auf we-
nige energieintensive Bereiche der Primärindustrie wie 
Stahl, Zement oder Aluminium zu beschränken (Delbe-
ke und Vis, 2020). Aber auch dann ist noch offen, wo-
ran sich die Bemessung räumlich orientiert. Im Hinblick 
auf die klimapolitische Lenkungswirkung wäre es am 
sinnvollsten, wenn die in der Produktion im Exportland 
auftretenden Emissionen bei der Zollfestsetzung für das 
über die Grenze gehende Gut herangezogen würden. 
Aus Sicht des Importlandes setzt dies jedoch hohe In-
formationsanforderungen hinsichtlich Energieintensität 
und Energiemix der Produktion im Herkunftsland, birgt 
zudem auch Konfl iktpotenzial im Hinblick auf resul-
tierende Zollunterschiede zwischen Handelspartnern. 
Alternativ bestünde die Möglichkeit, als Grundlage die 
Emissionsintensität im Importland oder gar einen glo-
balen Durchschnittswert anzusetzen. Dies würde zwar 
oben genannte Probleme lösen, hätte aber kostenseitig 
nicht dieselbe Lenkungswirkung. Und vor allem würde 
in dynamischer Sicht hieraus kein Anreiz für die Export-
länder erwachsen, in die Adoption emissionsneutralerer 
Technologien zu investieren. All dies sind Gründe, wa-
rum auf internationaler Ebene der CO2-Zoll bislang noch 
nicht über die Konzeptionsphase hinausgekommen ist 
(Mehling et al., 2019).

Klimaschutz und Handelspolitik

Erfolgversprechender scheint es, klimapolitische Ziele auf 
bi- und multilateralem Weg in die Handelspolitik einzubin-
den, etwa als integrale Bestandteile oder Nebenbestim-
mungen von regionalen Handelsabkommen. Dafür bieten 

sich verschiedene Optionen. So kann gezielt der wechsel-
seitige Abbau von Handelsbarrieren auf solche Güter ver-
einbart werden, die für den Umbau der Energieversorgung 
Richtung Klimaneutralität eine große Rolle spielen, wie 
Windkraftturbinen und Solarzellen. Neben dem Abbau von 
Zöllen kann dies auch nicht tarifäre Barrieren betreffen, 
etwa in Form einer Harmonisierung oder gegenseitigen 
Anerkennung von Teststandards in Zulassungsverfahren. 
Vereinbarungen können sich aber auch auf weitreichende-
re Aspekte jenseits der Handelspolitik beziehen. Es könn-
ten konkrete Zielvereinbarungen zur Steigerung der Ener-
gieeffi zienz oder des Anteils an erneuerbaren Energien in 
den beteiligten Volkswirtschaften getroffen werden. Auch 
könnten Handelsabkommen ein geeignetes Vehikel sein, 
um die Partnerländer zu einem Fahrplan für den geordne-
ten Abbau nationaler Subventionen auf fossile Ressourcen 
zu verpfl ichten, der Wettbewerbsverzerrungen vermeidet. 
Andersherum könnte über eine Anerkennung vorhandener 
nationaler Fördersysteme im Bereich erneuerbarer Ener-
giequellen die Rechtssicherheit für die Transformation der 
Energieversorgung erhöht werden. Ein weiterer Aspekt, 
der in jüngeren Verhandlungsrunden oft eine wichtige 
Rolle gespielt hat, ist schließlich das öffentliche Beschaf-
fungswesen. Die bilaterale Akzeptanz von Umwelt- und 
Klimaschutzstandards als Kriterium in der öffentlichen 
Auftragsvergabe könnte ein Mittel sein, um die laufenden 
Debatten über diskriminierungsfreien Marktzugang klima-
politisch zu entschärfen.

Historisch gilt das North American Free Trade Agreement 
NAFTA (Inkrafttreten: 1.1.1994) als das erste regionale 
Handelsabkommen mit konkretem Umweltschutzbezug. 
In einem Nebenabkommen wurde die Gründung einer 
Kommission zur Kooperation in Umweltschutzfragen 
vereinbart und den Vertragsstaaten das Recht auf han-
delsbeschränkende Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Verpfl ichtungen aus internationalen Umweltabkommen 
eingeräumt. In der Handelspolitik der EU sind Umwelt-
schutzanforderungen unter anderem in Form von spezi-
ellen Anreizregelungen im Allgemeinen Präferenzsystem 
(APS) präsent, mit denen Entwicklungsländern einseitig 
Handelspräferenzen eingeräumt werden. Regionale Han-
delsabkommen der jüngeren Zeit haben demgegenüber 
aus Klimasicht wenig Innovation zu bieten. Zwar ist der 
Klimaschutzgedanke sprachlich stets präsent, es man-
gelt jedoch eindeutig an verbindlichen Regelungen. So 
enthalten weder das Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacifi c Partnership (CPTPP) noch 
das EU-Kanada Comprehensive Economic and Trade Ag-
reement (CETA) verbindliche Vereinbarungen zur Zollsen-
kung auf Umweltgüter, zu reduzierter Subventionierung 
fossiler Technologien oder Harmonisierung von Umwelt-
standards. Stattdessen dominieren in den Vertragstex-
ten allgemeine Absichtsbekundungen zur zukünftigen 
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klimapolitischen Kooperation und Einhaltung ohnehin 
bestehender Klimaabkommen. Lediglich das EU-Sin-
gapur-Freihandelsabkommen hält zumindest den Punkt 
Subventionssenkung als explizites Ziel fest, wenngleich 
es ebenfalls keine konkreten Schritte zur Zielerreichung 
vorgibt (Fisher et al., 2019). Im ungünstigen Fall könnten 
diese Abkommen den zukünftigen Handlungsspielraum 
für nationale Klimapolitik sogar einschränken, da die 
mittlerweile gängigen Regelungen zum Investorenschutz 
ausländischen Unternehmen prinzipiell die Möglichkeit 
geben, über einen externen Streitschlichtungsmechanis-
mus gegen aus ihrer Sicht diskriminierende Verschärfun-
gen des Umweltrechts zu klagen. Dies kann für zukünftige 
Abkommen zum Schutz geistiger Eigentumsrechte bei 
international gehandelten Gütern gelten, wenn sie so aus-
gestaltet sind, dass sie die Transmission grüner Techno-
logien unterminieren.

Fazit

Aus globaler Sicht werden zukünftige regionale Handels-
abkommen dann einen wirkungsvollen Beitrag zum Klima-
schutz leisten können, wenn sie sich als (auch wirtschaft-
lich) erfolgreiche Testlabore für innovative Klimaschutz-
anstrengungen bewähren, ohne dabei in ihrer Struktur auf 
Abschottung zu setzen. Nur so besteht das Potenzial für 
eine Expansion neuer Regulierungsregimes auf die multi-
laterale Ebene. Zugleich muss Transparenz geschaffen 
werden, welche handelsrelevanten Maßnahmen wirklich 
Klimazielen dienen und bei welchen es sich lediglich um 
getarnten Protektionismus handelt. Dies ist vor allem 
wichtig, damit sich die bestehenden Gräben zwischen 
armen und reichen Ländern in der Handelspolitik nicht 
noch weiter vertiefen. Auf Ebene der WTO wäre es dazu 

nötig, endlich zu einer allgemeinverbindlichen Defi nition 
des Begriffs Umweltgüter und damit verbundenen Son-
derregelungen zu kommen. Die neue US-Administration 
hat auch in dieser Hinsicht die Chance, ihren bekundeten 
Willen zur Wiederaufnahme multilateraler Anstrengungen 
in die Tat umzusetzen.
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